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§   1       Geltungsbereich und Inhalt des Gesetzes 
§ 1a       Eingetragene Partnerschaften 
…. 
 

§ 1a: § 1a: 
 
 

§ 1a 
Eingetragene Partnerschaften 

 
Folgende Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf eingetragene Partner 
von Gemeindebeamten nach dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – 
EPG sinngemäß anzuwenden: § 9 Abs. 2, § 14, § 44b (mit Ausnahme des 
Abs. 1 lit. b und Abs. 3), § 84, § 88, § 93 Abs. 5, § 69 Abs. 2 (mit 
Ausnahme der Z. 2 lit. b zweiter Fall), §§ 71 bis 71f, § 72 (mit Ausnahme 
des Abs. 4 Z. 3 lit. b); § 74, § 75 (hinsichtlich des überlebenden 
Ehegatten), § 76, § 77, § 79, § 81, § 97e Abs. 7 und § 97u Abs. 2. 
 

§ 50 Abs. 9: § 50 Abs. 9: 
 
(9) Der Gemeindebeamte, dessen Ehegatten aus einem Dienstverhältnis zu 
einer anderen inländischen Gebietskörperschaft eine Kinderzulage oder eine 
ähnliche Leistung gebührt, erhält eine jährliche Studienbeihilfe unter den 
gleichen Voraussetzungen, soferne dem Ehegatten nicht eine derartige 
Studienbeihilfe gewährt wird. 
 

 
(9) Der Gemeindebeamte, dessen Ehegatten oder eingetragenem Partner 
aus einem Dienstverhältnis zu einer anderen inländischen Gebietskörperschaft 
eine Kinderzulage oder eine ähnliche Leistung gebührt, erhält eine jährliche 
Studienbeihilfe unter den gleichen Voraussetzungen, soferne dem Ehegatten 
oder eingetragenem Partner nicht eine derartige Studienbeihilfe gewährt 
wird. 
 

§ 70 Abs. 1 und 5 bis 7: § 70 Abs. 1 und 5 bis 7: 
 
(1) Hinterbliebene sind der überlebende Ehegatte, die Kinder und der frühere 
Ehegatte des verstorbenen Gemeindebeamten; Angehörige sind Personen, die 
im Falle des Todes des Gemeindebeamten Hinterbliebene wären. 
 
…. 

 
(1) Hinterbliebene sind der überlebende Ehegatte oder überlebende 
eingetragene Partner, die Kinder und der frühere Ehegatte oder frühere 
eingetragene Partner des verstorbenen Gemeindebeamten; Angehörige sind 
Personen, die im Falle des Todes des Gemeindebeamten Hinterbliebene 
wären. 
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(5) Für die Hinterbliebenen und Angehörigen gelten die Bestimmungen der 
§§ 28 Abs.6 und 36 sinngemäß. Leistet der gemäß § 28 Abs. 6 zu 
untersuchende Hinterbliebene oder Angehörige ohne triftigen Grund der 
Aufforderung zum Erscheinen zu einer amtsärztlichen Untersuchung keine 
Folge oder er lehnt es ab, die zur Durchführung des Verfahrens unerläßlichen 
Angaben zu machen, so sind die vom Ergebnis der Untersuchung abhängigen 
Begünstigungen so lange zu verweigern, bis er der Aufforderung nachkommt. 
Eine Nachzahlung für die Zeit der Verweigerung unterbleibt, sofern der zu 
Untersuchende auf die Folgen seines Verhaltens nachweislich aufmerksam 
gemacht worden ist. Wer einer Vorladung zur amtsärztlichen Untersuchung 
oder zur Auskunftserteilung Folge leistet, hat Anspruch auf Ersatz des 
notwendigen Mehraufwandes. 
 

 
(5) Überlebende eingetragener Partner ist, wer im Zeitpunkt des Todes 
des Gemeindebeamten mit diesem in eingetragener Partnerschaft gelebt 
hat. 
 
(6) Früherer eingetragener Partner ist, wessen eingetragene 
Partnerschaft mit dem Gemeindebeamten aufgelöst oder für nichtig 
erklärt worden ist. 
 
(7) Für die Hinterbliebenen und Angehörigen gelten die Bestimmungen der 
§§ 28 Abs.6 und 36 sinngemäß. Leistet der gemäß § 28 Abs. 6 zu 
untersuchende Hinterbliebene oder Angehörige ohne triftigen Grund der 
Aufforderung zum Erscheinen zu einer amtsärztlichen Untersuchung keine 
Folge oder er lehnt es ab, die zur Durchführung des Verfahrens unerläßlichen 
Angaben zu machen, so sind die vom Ergebnis der Untersuchung abhängigen 
Begünstigungen so lange zu verweigern, bis er der Aufforderung nachkommt. 
Eine Nachzahlung für die Zeit der Verweigerung unterbleibt, sofern der zu 
Untersuchende auf die Folgen seines Verhaltens nachweislich aufmerksam 
gemacht worden ist. Wer einer Vorladung zur amtsärztlichen Untersuchung 
oder zur Auskunftserteilung Folge leistet, hat Anspruch auf Ersatz des 
notwendigen Mehraufwandes. 
 

§ 78 Abs. 5 lit. c:: § 78 Abs. 5 lit. c: 
 
(5) Der Waisenversorgungsgenuß nach den Abs. 2 bis 4 ruht, wenn das Kind 

a) Einkünfte bezieht, die zur Bestreitung seines angemessenen 
Lebensunterhaltes ausreichen, 

b) einem Stift oder Kloster angehört und das Stift oder Kloster für den 
Lebensunterhalt des Kindes aufkommt, 

c) verheiratet ist und die Einkünfte der Ehegatten zur Bestreitung des 
angemessenen Lebensunterhaltes ausreichen. 

 

 
(5) Der Waisenversorgungsgenuß nach den Abs. 2 bis 4 ruht, wenn das Kind 

a) Einkünfte bezieht, die zur Bestreitung seines angemessenen 
Lebensunterhaltes ausreichen, 

b) einem Stift oder Kloster angehört und das Stift oder Kloster für den 
Lebensunterhalt des Kindes aufkommt, 

c) verheiratet ist oder in einer eingetragenen Partnerschaft lebt und die 
Einkünfte des Ehegatten oder eingetragenen Partners zur 
Bestreitung des angemessenen Lebensunterhaltes ausreichen. 

 
§ 93 Abs. 8: § 93 Abs. 8: 
  

(8) Der Gemeindebeamte hat für Kinder seines eingetragenen Partners 
nach Maßgabe der Abs. 4 bis 7 insoweit Anspruch auf Pflegefreistellung, 
als kein Elternteil für die Pflege oder Betreuung zur Verfügung steht. 
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§ 94a Abs. 6: § 94a Abs. 6: 
 
 

 
(6) Der Gemeindebeamte hat für Kinder seines eingetragenen Partners 
nach Maßgabe der Abs. 1 bis 5 insoweit Anspruch auf Familienhospiz-
freistellung, als kein Elternteil für die Begleitung oder Betreuung zur 
Verfügung steht. 
 

§ 163: § 163: 
 
Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze 
ohne nähere Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese 
in den nachstehend angeführten Fassungen anzuwenden: 

1. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. 
Nr. 189/1955 i.d.F. BGBl. I Nr. 150/2009 

 
…. 
 
18. Ehegesetz, dRGBl. I S 807/1938 i.d.F. BGBl. I Nr. 135/2009 

19. Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988), BGBl. 
Nr. 400/1988 i.d.F. BGBl. I Nr. 9/2010 

19. Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400/1988 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 9/2010 

20. Entwicklungshelfergesetz, BGBl.Nr. 574/1983 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 135/2009 

21. Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG), BGBl.Nr. 340/1993 
in der Fassung BGBl. I Nr. 2/2008 

22. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.Nr. 376/1967 
i.d.F. BGBl. I Nr. 9/2010 

23. Führerscheingesetz (FSG), BGBl. I Nr. 2/1998 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 93/2009 

24. Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl.Nr. 136/1975 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 52/2009 

25. Gehaltsgesetz 1956 (GehG), BGBl.Nr. 54/1956 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 6/2010 

26. Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. 
Nr. 560/1978 i.d.F. BGBl. I Nr. 147/2009 

27. Heeresversorgungsgesetz (HVG), BGBl.Nr. 27/1964 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 4/2010 

28. Karenzurlaubsgeldgesetz (KUG), BGBl.Nr. 395/1974 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 34/2004 

Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze 
ohne nähere Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese 
in den nachstehend angeführten Fassungen anzuwenden: 

1. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. 
Nr. 189/1955 i.d.F. BGBl. I Nr. 150/2009 

 
…. 
 
18. Ehegesetz, dRGBl. I S 807/1938 i.d.F. BGBl. I Nr. 135/2009 

19. Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988), BGBl. 
Nr. 400/1988 i.d.F. BGBl. I Nr. 9/2010 

19. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG, BGBl. I Nr. 135/2009 
i.d.F. BGBl. I Nr. 29/2010 

20. Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400/1988 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 9/2010 

21. Entwicklungshelfergesetz, BGBl.Nr. 574/1983 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 135/2009 

22. Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG), BGBl.Nr. 340/1993 
in der Fassung BGBl. I Nr. 2/2008 

23. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.Nr. 376/1967 
i.d.F. BGBl. I Nr. 9/2010 

24. Führerscheingesetz (FSG), BGBl. I Nr. 2/1998 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 93/2009 

25. Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl.Nr. 136/1975 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 52/2009 

26. Gehaltsgesetz 1956 (GehG), BGBl.Nr. 54/1956 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 6/2010 

27. Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. 
Nr. 560/1978 i.d.F. BGBl. I Nr. 147/2009 

28. Heeresversorgungsgesetz (HVG), BGBl.Nr. 27/1964 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 4/2010 

29. Karenzurlaubsgeldgesetz (KUG), BGBl.Nr. 395/1974 i.d.F. 
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